
 

 

PODIUMSDISKUSSION - WINDKRAFT IN SACHSEN  

 

Tag / Uhrzeit:   24.6.2014 / 19:00 Uhr 

 

Ort der Veranstaltung:  Rathaus Altenberg - Rathaussaal 

Platz des Bergmanns 

01773 Altenberg/Osterzgebirge, 

 

Der erst jüngst in den Energiebeirat berufene Michael Eilenberger (42)  wird zur Podiumsdiskussion 

Windkraft in Sachsen in Altenberg  am 24.6.2014 im Podium die Interessen und Belange der  

sächsischen Gegenwindbürgerinitiativen vertreten. Der Chef des Landesverbandes  

Landschaftsschutz wird sein zentrales Anliegen in Altenberg artikulieren wie den  Stopp der 

Landschaftszerstörung durch den Ausbau der Windkraft, den Schutz von Naturräumen und 

Artenvielfalt und den Schutz des Menschen vor zu hohen Windrädern im dicht besiedelten Sachsen. 

Michael Eilenberger gilt inzwischen als das Sprachrohr der 35 in Sachsen agierenden 

Bürgerinitiativen. Zur Podiumsdiskussion werden als Gesprächspartner unter anderem erwartet die 

umwelt- bzw. energiepolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen Georg-Ludwig von Breitenbuch 

(CDU), Mike Hausschild (FDP) ,Dirk Panter(SPD) Dr. Jana Pinka( Linke) und der Landesvorsitzende von 

Bündnis 90/Grünen Volkmar Zschocke. Die  Veranstaltung wird vom Energietisch Altenberg und 

Dietrich Papsch initiiert. 

Im Rathaussaal der Bergstadt werden im Publikum auch Bürgerinitiativen aus dem Planungsverband 

Oberes Elbtal/Osterzgebirge aber auch aus dem Planungsverband Chemnitz und Leipzig-Westsachsen  

Platz nehmen und an der Diskussion teilnehmen. Die Bürgerinitiativen Gegenwind 

Parthenstein/Döbeln, Gegenwind Pfaffroda/Westerzgebirge, Gegenwind Theuma/ Vogtland 

Gegenwind Hausdorf-Mühlbach/Mittelsachsen, Gegenwind Holzhau-Neuhermsdorf, Gegenwind 

Altenberg-Geising und Gegenwind Schellerhau  haben ihr Kommen zugesagt. Vor wenigen Wochen 

übergaben zehn Vertreter der sächsischen Bürgerinitiativen dem sächsischen Staatsminister für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Sven Morlok (FDP)  8404 Protestpostkarten mit der Forderung nach 

angemessenen Abständen der Windräder zur Wohnbebauung ( 10 H Reglung). 

 




